Kriminologische Forschung und
Kommunale Kriminalprivention

Joachim Obergfell-Fuchs

Allerorten bilden sich Praventionsrate und Projekte kommunaler Pravention. Dem
Thema Pravention kommt auch in der deutschen Kriminologie jiingst eine besondere
Relevanz zu. Eine enge Verzahnung zwischen lokaler Kriminalitatspravention, krimi-
nologischer Forschung und dazu passender Theoriebildung — wie in den USA und
GrofRbritannien - scheitert jedoch haufig an der liberzogenen Erwartung, Pravention
habe die (sozialen) Ursachen von Kriminalitat zu beseitigen. Gleichwohl hangt der
Erfolg eines situationsbezogenen, pragmatischen Umgangs mit Kriminalitat auf
kommunaler Ebene davon ab, wie kriminologische Begleitforschung ihre Rolle im
kommunalpolitischen Kriftefeld definiert und der Versuchung einer simplen

Wirkungsforschung widersteht.

um die Kommunale Kriminalprévention in

Deutschland erheblich zugenommen. Ende
der 80er Jahre wurde von Koetzsche noch ge-
fragt, ob »Pravention nichts als ein Fremdwort«
sei. Und auch fast zehn Jahre spéter kam er in ei-
ner Synopse kriminalpréventiver Projekte auf
kommunaler Ebene zu dem Schlufi, dal es in
Deutschland, im Vergleich zu anderen Staaten,
keine entsprechenden bundesweiten Aktivitdten
und Projekte der Kriminalitatsverhiitung gabe
und daf’ diesbeziigliche Schritte auf Bundesebe-
ne bis dahin vollig unterblieben seien. Er kon-
statierte, daf in 14 der insgesamt 16 deutschen
Bundeslander kein Landesrat fiir Kriminalitats-
verhiitung bestehe. Ausnahmen bildeten Schles-
wig-Holstein, wo 1990 der erste deutsche Rat fiir
Kriminalitatsverhiitung gegriindet wurde, und
Hessen, wo sich 1992 auf Landesebene eine
»Sachverstaindigenkommission fiir Kriminal-
pravention der Hessischen Landesregierung«
konstituierte.

I n den vergangenen Jahren hat die Diskussion

Paradigmenwechsel

Seit Mitte der 90er Jahre ist jedoch eine Trend-
wende festzustellen: So erlebte die Kommunale
Kriminalpravention unter dem Schlagwort
»Prévention ist Biirger(meister)pflicht« einen
kaum noch tiberschaubaren Boom. Hintergrund
dieser Entwicklung war zum einen die Erfah-
rung, dafl angesichts der — auch wirtschaftlich
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und standortpolitisch — stdrker werdenden Be-
deutung des Faktors »Innere Sicherheit« ver-
starkte Repression oder mehr Polizei allein weder
in der Lage sind, die Sicherheitslage objektiv zu
verbessern noch das subjektive Unsicherheitser-
leben nachhaltig zu beeinflussen. Es wurde der
Begriff des Paradigmenwechsels laut, d.h. weg
von der reaktiven Bekdimpfung der Kriminalitit,
hin zu einer proaktiven, systemischen Vorge-
hensweise. Wobei allerdings kritische Stimmen
mahnen, dafy das Primat der Vermeidung von
Straftaten nicht zugleich einen Verzicht auf de-
ren Sanktionierung bedeutet.

Betrachtet man den »Prdventionsboom« und
die durch ihn hervorgerufenen lokalen Initiati-
ven jedoch genauer, so entsteht leicht der Ein-
druck, da es weniger kommunale Notwendig-
keiten als  vielmehr der herrschende
»Modetrend« selbst ist, der den Anlaf§ zu krimi-
nalprdventivem Engagement darstellt. Frehsee
(1998) driickt dies deutlich aus: »Wo die sichtba-
re Kriminalitdtsbelastung unauffallig ist, kann
man sich in der Regel doch der Kriminalitats-
furcht annehmen, die beschwichtigt werden
mufl. Und wo die Kriminalitatsfurcht nicht aus-
reicht, um hinreichendes Engagement zu mobi-
lisieren, muf} doch jedenfalls auch an diesem
Ort mit einem Anstieg der Kriminalitdt gerech-
net werden, dem man nicht rechtzeitig genug
entgegentreten kann.« (S. 745)

Dies zeigt, dafy Kriminalprdvention in der ak-
tuellen deutschsprachigen kriminalpolitischen
Diskussion eine hohe Relevanz besitzt. Ziel ist es

einerseits, Sicherheit nachhaltig herzustellen,
und andererseits, strafrechtliche Interventionen
zu vermeiden. Doch welche Mafinahmen kon-
nen als praventiv gelten und welche werden le-
diglich so legitimiert? Im folgenden wird es dar-
um gehen, ob diese Frage auf der Grundlage
kriminologischer Forschung zu beantworten ist.

Vorbild USA und GroRbritannien?

Geht man der Frage nach, welche Rolle die kri-
minologische Forschung und Theorienbildung
im Hinblick auf die in hohem Mafe praxisorien-
tierte Kommunale Kriminalprévention spielt, so
richtet sich der Blick zunéchst auf den nordame-
rikanischen Kontinent bzw. auf Grofibritannien,
Lénder, in denen die kriminologische Forschung
und Lehre weiter ausgebaut ist als in Deutsch-
land. Hinzu kommt, daf§ besonders in den USA
aufgrund des anderen Rechts- und Verwaltungs-
systems die Kommune ein weitaus hoheres Maf}
an Einflufnahme auf die lokale Sicherheit hat,
da die polizeilichen Strukturen, im Gegensatz
z.B. zu Deutschland, dezentral organisiert sind.
Dies wurde in Deutschland im Rahmen der Eta-
blierung Kommunaler Kriminalpravention deut-
lich, als die Frage diskutiert wurde, inwieweit fiir
die lokale Sicherheit nicht primér die Polizei
und damit das Land zustédndig ist, und ob nicht
der Ansatz der Kommunalen Kriminalpraventi-
on nur dazu dienen solle, Landesaufgaben auf
die Gemeinden abzuwdlzen.
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Nimmt man die USA oder auch Grofbritanni-
en, so kann man feststellen, dafl das Thema
kommunale Kriminalitdtsbelastung und deren
Pravention durch die Kriminologie seit Jahr-
zehnten intensiv behandelt wird. Dabei stand
nicht nur die Beschreibung, sondern auch die
Theorienbildung anhand der beobachteten Pha-
nomene im Mittelpunkt. Waren dies in der er-
sten Halfte des 20. Jahrhunderts die aus der Chi-
cagoer Schule entwickelten Modelle sozialer
Desorganisation, so werden heute zahlreiche
neuere Ansdtze durch die Einfliisse der Gelegen-
heitsstruktur dominiert. Besonders die Konzepte
der »Rational Choice Theorie« und ihrer Annah-
me, dafl Verhalten - auch kriminelles Verhalten
- auf rationalen Kosten-Nutzen-Abwagungspro-
zessen basiert, haben ebenso zur theoriengeleite-
ten Forschung in der Kommunalen Kriminal-
pravention beigetragen wie der auf Lifestyle-Va-
riablen, z.B. der Haufigkeit des Ausgehens oder
Berufstdtigkeit, basierende »Routine-Activity-
Ansatz«, in welchem das Zusammentreffen ei-
nes geeigneten Zielobjekts, das Fehlen von Kon-
trollinstanzen sowie ein potentieller Titer eine
mafigebliche Rolle bei der Entstehung insbeson-
dere lokal begrenzter Kriminalitét spielt.

Erfolgsmodell »Situational Crime
Prevention«

Aufbauend auf diesen Gelegenheitstheorien -
besonders der »Rational Choice Theorie« — hat
sich in den USA, aber auch in Grofibritannien,
ein auf situative Verdnderungen ausgerichteter
Praventionsansatz entwickelt (»Situational Cri-
me Prevention«). Hierbei spielen kognitive Ko-
sten-Nutzen-Abwégungen des Téters fiir die Ent-
stehung von Kriminalitdt eine weit wichtigere
Rolle als z.B. emotionale Variablen. Daher wird
im Rahmen der Pravention nicht an der Person
des Taters, sondern vielmehr am Kontext der
Straftat angesetzt. Ziel ist es, die Kriminalitdt be-
glinstigende Gelegenheitsstrukturen zu verdn-
dern. Gegeniiber Téter-zentrierten Ansétzen bie-
tet dies einerseits den Vorteil, dafl nicht eine
differentielle Prognose bzw. ein vages Téterbild
im Hinblick auf die individuelle Gefdhrdung
oder die Riickfallwahrscheinlichkeit erstellt wer-
den muf, andererseits, dafl situative Kompo-
nenten stabiler und einfacher vorhersagbar sind
als Personen und deren Verhalten. Bei der »Si-
tuational Crime Prevention« handelt es sich um
gelegenheitsreduzierende Mafinahmen, die auf
spezifische Kriminalitdtsformen ausgerichtet
sind, eine organisatorische bzw. strukturelle sy-
stematische und permanente Verdnderung der
unmittelbaren Umwelt beinhalten, die Bege-
hung einer Straftat risikoreicher und schwieriger
gestalten und zugleich deren Nutzen fiir den Té-
ter verringern. Dies geschieht durch sichtbare
taterschwerende Maflnahmen (z.B. Anbringen
von Riegeln, Kreditkarten mit Inhaberphoto),
durch Mafinahmen zur Erhohung des Ent-
deckungsrisikos des Titers (z.B. Uberwachung),
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durch Malnahmen der Reduktion des mogli-
chen Nutzens fiir den Tater (z.B. »ink-tags« als
Form der Warensicherung) sowie durch scham-
bzw. schuldinduzierende Mafinahmen auf der
(potentiellen) Téterseite.

Zahlreiche Ansidtze der »Situational Crime
Prevention« sind mittlerweile gut evaluiert und
zeigen - nicht zuletzt aufgrund der vergleichs-

»Diese Warnungen vor
svorschneller Euphoriec
weisen darauf hin, dal}
>Erfolg< oder >Wirkung:
sowohl von der Art der
eingesetzten MaR-
nahmen abhdngig sind
als auch von der
Qualitit und dem
Anspruch an Forschung
und Forschungs-
methoden«

weise leichten Kontrollierbarkeit bei der Imple-
mentation und den oft experimentellen Unter-
suchungsdesigns - gute Wirkungserfolge. So
zeigten Meta-Evaluationen, daf} sich die Verdn-
derung der Gelegenheitsstrukturen als beson-
ders effektiv im Hinblick auf die Kriminalitétsre-
duktion erwies. Wenig erfolgreich dagegen war
die Einrichtung sozialer und kommunaler Dien-
ste, so z.B. Erziehungsprojekte, Beratung und So-
zialarbeit, oder organisierte Freizeitaktivititen
fiir Jugendliche.

Eine der umfassendsten kriminologischen Un-
tersuchungen zur Wirkungsweise kriminal-
praventiver Mafinahmen ist der 1997 von einer
Arbeitsgruppe des National Institute of Justice
(Sherman u.a. 1997) vorgelegte Bericht zur Frage
»What works, what not, and what’s promising«.
Untersucht wurde die Wirkung kommunaler Kri-
minalprdventionsmafinahmen, familidr basierter
Ansitze der Kriminalpravention, Konzepte schu-
lischer Pravention, Mafinahmen zu Beeinflus-
sung des Arbeitsmarktes sowie bestimmter Risi-
kofaktoren, Priavention im oOffentlichen Raum,
polizeiliche Prdvention und Pravention auf

Grundlage justitieller Mafnahmen. Wiahrend die
Evaluation ergab, dal kommunale Strategien der
Kriminalitdtspravention nur wenig wirksam wa-
ren, erwiesen sich Maflnahmen zur Sicherung
des offentlichen Raums, besonders solcher Orte,
an denen Straftaten gehduft auftraten, als beson-
ders effektiv. Dabei kam der Beseitigung von
Ordnungswidrigkeiten — im Sinne der »Broken
Windows«Theorie — und der Verdnderung der
Gelegenheitsstrukturen, z.B. durch Einfithrung
erhohter formeller sozialer Kontrolle oder auch
Verdnderung des rdumlichen Designs, eine be-
sondere Rolle zu. Es konnte somit gezeigt wer-
den, dafl Mafinahmen aus dem Bereich der »Si-
tuational Crime Prevention« in puncto Wirk-
samkeit zahlreichen anderen Ansétzen tiberlegen
sind. Allerdings konnte die Arbeitsgruppe des
National Institute of Justice (NIJ) auch verschie-
dene Konzepte aus den Bereichen Familie (z.B.
die Einrichtung von Frauenhdusern), Schule (z.B.
Forderung der Kompetenzen der Schiiler), Ar-
beitsmarkt (z.B. berufliche (Wieder-)Eingliede-
rung von Straftdtern), Polizei (z.B. »Community
Policing« und »Zero-Tolerance«) und Justiz (z.B.
therapeutische Behandlung drogenabhéngiger
Straftdter) als wirksam einstufen.

Warnung vor vorschneller Euphorie

Auffallend fiir die USA - dhnliches gilt fiir Grof3-
britannien und Skandinavien - ist die ver-
gleichsweise enge Verzahnung zwischen krimi-
nologischer Theorienbildung, kriminologischer
Forschung und praktischer Umsetzung auf loka-
ler Ebene. Besonders deutlich wird dies anhand
der bereits beschriebenen »Situational Crime
Prevention«: Ausgehend von den Grundlagen
der Gelegenheitsstruktur-Theorien wurden ei-
nerseits praktische Konzepte entwickelt, welche
wiederum zur Uberpriifung der theoretischen
Annahmen dienten. Andererseits boten Evaluati-
onsstudien eine Erfolgskontrolle der eingesetz-
ten Maflnahmen. Forschungsergebnisse dieser
Art finden gerade in den USA eine vergleichs-
weise hohe Verbreitung. So stellt z.B. die alljdhr-
lich stattfindende Jahrestagung der American
Society of Criminology nicht nur ein Forum fiir
wissenschaftlichen Diskurs dar, sondern dient
auch der Kommunikation zwischen Wissen-
schaftlern und (Polizei)Praktikern. Daff man al-
lerdings auch in den USA nicht davon ausgehen
kann, daf} jedes Sheriff-Biiro des Mittelwestens
die Ergebnisse kriminologischer Evaluationsfor-
schung zur Kommunalen Kriminalprdvention
rezipiert, oder aber dafl zahlreiche Begleitfor-
schungen iiber ein eher schwaches Design verfii-
gen, darauf haben zahlreiche Autoren, darunter
auch die genannte Forschungsgruppe des NIJ,
nachdriicklich hingewiesen. So ddmpft Weis-
burd (1998) trotz zahlreicher Effizienznachweise
eine vorschnelle Euphorie und warnt vor unrea-
listischen Erwartungen in die Mafnahmen
Kommunaler Kriminalpravention. Er fordert die
Durchfithrung weiterer strenger und kontrollier-
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ter Evaluationsstudien. Nur intensive spezifische
und langfristig kontrollierte Programme erlau-
ben Aussagen zur Effizienz der eingesetzten Maf3-
nahmen.

Diese Warnungen vor »vorschneller Euphorie«
und die Forderungen nach strenger und kontrol-
lierter Forschung bzw. langfristiger Untersuchun-
gen weisen darauf hin, da8 »Erfolg« oder »Wir-
kung« sowohl von der Art der eingesetzten
Maflnahmen abhingig sind als auch von der
Qualitdt und dem Anspruch an Forschung und
Forschungsmethoden.

Die Situation in Deutschland

Im Gegensatz zu der geschilderten Situation in
den USA, spielt in Deutschland die Kriminologie
fir die Kommunale Kriminalpravention eine
weitaus geringere Rolle. Dies mag daran liegen,
daf} die Entwicklung der Kommunalen Kriminal-
prévention in den vergangenen Jahren vor allem
durch politische Entscheidungstrager gefordert
wurde. Zwar wurde bereits in der kriminalgeo-
graphischen Untersuchung in Bochum die Eta-
blierung kriminalpraventiver Konzepte auf kom-
munaler Ebene gefordert, bis in die 90er Jahre
hinein spielte jedoch die kommunale Delin-
quenzprophylaxe in der deutschen kriminologi-
schen Diskussion und Forschung eine allenfalls
untergeordnete Rolle (vgl. Albrecht 1997). Erst
durch die Initiative engagierter Kommunalpoliti-
ker, z.B. in Schleswig-Holstein, aber auch durch
landespolitische Erwagungen, daff angesichts
leerer Haushaltskassen und steigender Unzufrie-
denheit der Biirger mit der Sicherheitslage die
Kommunale Kriminalprdvention eine Chance
bietet, den (polizeilichen) Haushalt zu entlasten,
kam die Prdventionswelle in Gang. Das heifit je-
doch, daf die Kommunale Kriminalpravention
in Deutschland zundchst eine Angelegenheit
kommunaler und polizeilicher Praktiker war und
die wissenschaftliche Kriminologie erst spater in
den Prozefl einbezogen wurde. Dies hatte zur
Folge, dafl in erster Linie praktische Erwdgungen
die Richtung bestimmten und besonders die Be-
reiche Jugendschutz, Drogenhilfe und Hilfsange-
bote fiir Frauen im Vordergrund standen (vgl.
Albrecht 1997, S. 150). Dies zeigten auch die
Themen des seit 1995 jdhrlich stattfindenden
Deutschen Praventionstags, der ein Forum des
Austauschs zwischen Politik, Praxis und krimi-
nologischer Forschung bieten soll, zumindest in
den ersten Jahren des Bestehens jedoch Graben
zwischen politischen Vorgaben, praktischen
Wiinschen und kriminologischer Theorienbil-
dung und Forschung aufwies.

Hinsichtlich der theoretischen Fundierung
Kommunaler Kriminalprdvention in Deutsch-
land zeigt sich ein den oben genannten Schwer-
punkten entsprechender Ansatz: Weder in den
Begriindungen von Praventionsprogrammen
noch in der kriminologischen Diskussion sind
Gelegenheitsstrukturen und  entsprechende
Theorien dominant. Kriminalprévention wird in

erster Linie aus gesellschaftlichen Griinden fiir
notwendig erachtet. Anomie, Armut, Entwick-
lungsdefizite, Chancenungleichheiten oder auch
Kulturkonflikte werden zur Erkldrung von Krimi-
nalitdt herangezogen. Entsprechend richten sich
die préventiven Mafinahmen an der Beseitigung
der angenommenen Ursachen abweichenden,
kriminellen Verhaltens aus. So kann der Satz,
dafl eine gute Sozialpolitik die beste Kriminalpo-
litik sei, als Leitmotiv fiir die bundesdeutsche
Diskussion um die Kriminalpravention angese-
hen werden.

Es ist sicherlich nicht falsch, soziale Problemla-
gen verdndern zu wollen - zahlreiche soziologi-
sche Theorien sehen in ihnen den Ausgangs-
punkt fiir die Kriminalitdtsentstehung -, aller-
dings besteht die Gefahr, sich in makrosozialen,
wenig {iberschaubaren Zusammenhdngen zu
verlieren, ohne die Moglichkeiten einfacher
symptomorientierter Kriminalitdtsreduktion zu
nutzen. Tatsdchlich findet die in den anglo-ame-
rikanischen Gesellschaften vorhandene Beto-
nung gelegenheitsbasierter Kriminalitdtsmodelle
in Deutschland kaum eine Entsprechung. Zwar
ist das bereits in den 60er Jahren ins Leben geru-
fene »Kriminalpolizeiliche Vorbeugungspro-
gramm des Bundes und der Lander« ein »Klassi-
ker« gelegenheitsorientierter Praventionsmaf-
nahmen, und auch in den 90er Jahren wurden in
vielen Kommunen technische Mafinahmen z.B.
zur Sicherung abgestellter Fahrrdader oder der ei-
genen Wohnung durchgefiihrt. Oft entsteht je-
doch der Eindruck, daf Priventionsmafinah-
men, die sich auf die Verdnderung der krimina-
litdtsbeglinstigenden situativen Bedingungen
und nicht auf zugrundeliegende soziale Problem-
lagen beziehen, als »nicht richtige« Pravention
angesehen werden. So evaluierte z.B. das engli-
sche Home Office anhand statistischer Daten die
Einfihrung des Lenkradschlosses fiir PKW in
Deutschland und diskutierte ausfiihrlich den Er-
folg dieser Malnahme. Auffallend dabei ist, daf}
aus Deutschland selbst keine entsprechenden
Untersuchungen vorliegen und auch die Konse-
quenzen dieser Intervention in der Diskussion
zur Kriminalprdvention so gut wie nicht zur
Kenntnis genommen wurden.

Legt man die Verdnderung der Ursachen von
Kriminalitat als Maf8stab erfolgreicher Interven-
tionen an, so ergeben sich hieraus zunéchst Pro-
bleme fiir eine begleitende Forschung bzw. Eva-
luation. Da sowohl die Ziele der Intervention als
auch die zu ihrer Erreichung eingesetzten Mittel
nur unscharf formuliert werden konnen, ist eine
Evaluation aufgrund der Vielzahl zu untersu-
chender und intervenierender Variablen kaum
moglich. Die Erfassung einer Ursache-Wirkungs-
Beziehung als Grundvoraussetzung der Bewer-
tung der Effizienz der eingesetzten Mafinahme
ist nur dann moglich, wenn die relevanten Varia-
blenbereiche voneinander abgrenzbar sind und
die Art sowie die Zahl moglicher intervenierender
Variablen bekannt und iiberschaubar ist. Da sol-
che Kriterien bei allgemeinen sozialen Problemla-
gen wie z.B. Jugendarbeitslosigkeit kaum gege-

Friedrich Wolff

Verlorene Prozesse
1953-1998

Meine Verteidigungen in politischen
Verfahren — 2. Auflage

Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wolff
schreibt hier nieder, was er in
45jahriger Anwaltstétigkeit in der
DDR und in der Bundesrepublik an
Politischem erlebt hat. Prozesse ge-
gen Demonstranten des 17. Juni
1953, gegen Kriegsverbrecher, ge-
gen Opponenten wie die Mitglieder
der Gruppe um Harich und Janka,
gegen den entfuhrten Heinz Brandt,
gegen potentielle Attentdter auf Ul-
bricht, gegen Agenten aus dem We-
sten, aber auch gegen den Kanzler-
spion Guillaume und die Prozesse
gegen Honecker und andere Be-
schuldigte der sog. Regierungskri-
minalitét bilden den Stoff fir Erfah-
rungen und Einsichten. Bekannte
sowie unbekannte Akteure spiegeln
sich in diesen Erinnerungen aus fast
einem halben Jahrhundert.

Der Autor berichtet auch Uber die
Entwicklung der Anwaltschaft in
der DDR, an der er einen nicht un-
bedeutenden Anteil hatte.

Friedrich Wolff, der in der DDR ins-
besondere durch die Moderation der
beliebten Fernsehreihe ,Alles was
Recht ist* bekannt gewordenist, lie-
fert so einen speziellen, eigenstandi-
gen Einblick in die Justiz und damit
in einen Teil des , Innenlebens* der
DDR. Die Erfahrungen mit dem
Rechtsstaat Bundesrepublik liefern
dabei durch Kontraste, aber auch
Parallelen interessante Aufschllisse.

1999, 452 S., geb.,
48,— DM, 350,— 0S, 44,50 sk,
ISBN 3-7890-6421-1

I Nomos

22,06.2028, 07:24:32. ©
for oder

Ertaubnis Ist

‘Inhalts Im



https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-2-33

TITEL

ben sind, ist es nicht weiter verwunderlich, dafl
die bisherige begleitende Forschung zur Kom-
munalen Kriminalpravention in Deutschland
eher spérlich ausfallt oder, wie z.B. im Rahmen
der Diskussion der »Erfurter Tagung zu Konzep-
ten Kommunaler Kriminalprédvention« deutlich
wurde, die Forderung nach der Evaluation krimi-
nalpraventiver Maflnahmen geradezu einer
Rechtfertigung bedarf.

Die Tatsache, dafl die Grenzen sozialwissen-
schaftlicher Evaluations- und Wirkungsfor-
schung erreicht werden, spricht jedoch nicht ge-
gen eine auf soziale Problemlagen zielende
Politik. Es bedeutet nur, daf kriminalpraventive
Effekte im Sinne eines Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhangs nicht festgestellt werden konnen.
Durch die Forschungsprobleme wird aber auch
die Frage aufgeworfen, ob Kommunale Kriminal-
pravention nicht auf einer Ebene von Politik
agiert, in der es nicht um Ursachen von Krimina-
litdt oder soziale Strukturen geht, sondern viel-
mehr um eine Verdnderung von Situationen und
Gelegenheiten fiir die Entstehung von Krimina-
litdt. Auf welcher Ebene von Politik Kriminal-
pravention agieren kann, wird deutlich, wenn
man das Verhdltnis von Projekten, Maffinahmen
und Begleitforschungen néher betrachtet.

Stand der kriminologischen
Begleitforschung

Bei der Frage nach der Forschungssituation zur
Kommunalen Kriminalpravention in Deutsch-
land stof8t man rasch auf den Begriff der »Krimi-
nologischen Regionalanalyse«. Diesen Regional-
analysen, entweder durchgefiihrt als Hell- oder
als Dunkelfeldanalyse bzw. als Kombination bei-
der zur Bestimmung einer »Baseline« interessie-
render Variablen, haftet hdufig der Nimbus eines
»Konigsweges« in der Planung kriminalpraventi-
ver Aktivititen an. Allerdings sind nur wenige
Kommunen aus finanziellen Griinden in der
Lage, tatsdchlich entsprechende umfangreiche
kleinrdumige Untersuchungen durchzufiihren,
von notwendigen Folgeuntersuchungen im Sin-
ne einer Evaluation der eingesetzten Mafinah-
men ganz zu schweigen.

So zeigte z.B. eine Mitte des Jahres 1996
durchgefiihrte Befragung zur Durchfiihrung kri-
minalpraventiver Mafinahmen in deutschen
Stadten mit mehr als 50.000 Einwohnern, daf§
lediglich in einem Drittel der Stadte, in denen
entsprechende Aktivitdten stattfanden, irgend-
eine Form der Begleitforschung durchgeftihrt
wurde (Obergfell-Fuchs 2000). Oft handelte es
sich um Hellfeldanalysen bzw. um kombinierte
Hell- und Dunkelfeldanalysen, in der Regel je-
doch unter dem Blickwinkel einer umfassenden
»Einmalerhebung« zur Erstellung eines Krimina-
litatslagebildes. Nur wenige Kommunen wiesen
auf kontinuierliche Nachfolgemessungen hin;
in einer Stadt waren weitere Dunkelfeldstudien
zur Wirkungskontrolle der MafSnahmen vorge-
sehen.
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Auch im BKA-Infopool Pravention, einer der
umfassendsten qualitativen Zusammenstellun-
gen kommunaler Prdventionsprojekte in
Deutschland, werden unter den Stichworten
»Evaluation« und »Begleitforschung« lediglich
21 Projekte aufgelistet. Bei zweien handelt es
sich allerdings um Evaluationsverbundeinrich-
tungen, welche auf tibergeordneter Ebene Be-
gleit- und Wirkungsforschungen zu Projekten
Kommunaler Kriminalpravention durchfiihren.
Die 19 evaluierten Projekte entstammen schwer-
punktméflig den Bereichen Suchtpravention
und Gewaltverhiitung. Adressaten sind in erster
Linie Kinder und Jugendliche. Projekte, in de-

»Legt man die Verdn-
derung der Ursachen
von Kriminalitdt als
MabRBstab erfolgreicher
Interventionen an, so
ergeben sich hieraus
zundchst Probleme fiir
eine begleitende
Forschung bzw. Evalua-
tion. Da sowohl die
Ziele der Intervention
als auch die zu ihrer
Erreichung eingesetzten
Mittel nur unscharf
formuliert werden
konnen, ist eine Evalua-
tion aufgrund der
Vielzahl zu unter-
suchender und inter-
venierender Variablen
kaum méglich«

nen situationsbezogene Pridventionsmafinah-
men durchgefiihrt und evaluiert werden, sind
nicht vorhanden.

Der BKA-Infopool fithrt auch das Pilotprojekt
»Kommunale Kriminalprdvention in Baden-
Wiirttemberg« an, welches auf Initiative des
baden-wiirttembergischen Innenministeriums
1993 eingerichtet wurde. Bei diesem Projekt
stand von vornherein die kriminologische Be-
gleitung im Vordergrund. So sollten Mafinah-
men kommunaler Kriminalpravention nicht
flichendeckend im Bundesland, sondern
zundchst in einigen Modellstidten implemen-
tiert werden. Basierend auf den Ergebnissen um-
fassender Erhebungen der objektiven und sub-
jektiven Sicherheitslage vor Ort sollten lokale
Mafinahmen zur Kriminalitatspravention sowie
zur Steigerung des Sicherheitsgefithls durchge-
fiihrt werden. Aufgabe der kriminologischen Be-
gleitforschung sollte es sein, die Effekte dieser
Mafinahmen zu evaluieren und Konzepte einer
moglichen landesweiten Ubertragbarkeit zu ent-
wickeln. Als Projektstddte nahmen Calw, Frei-
burg, Ravensburg und Weingarten teil, die
Begleitforschung erfolgte durch das Kriminologi-
sche Institut der Universitat Heidelberg, das In-
stitut fiir Rechtstatsachenforschung der Univer-
sitdit Konstanz und das Max-Planck-Institut fiir
Strafrecht in Freiburg. Die Koordination oblag
der Hochschule fiir Polizei in Villingen-Schwen-
ningen. Diese Konstellation aus insgesamt vier
unabhéngigen Forschungseinrichtungen, wel-
che zusammen die »Forschungsgruppe Kom-
munale Kriminalpravention in Baden-Wiirt-
temberg« bilden, diirfte bislang einmalig sein.

Zunéchst wurden durch die beteiligten For-
schungseinrichtungen vor Ort zur Ermittlung
des Maflnahmenbedarfs und zur Analyse der
Problemlagen jeweils aktuelle subjektive und ob-
jektive Kriminalitétslagebilder erthoben und den
Kommunen prisentiert. Wiahrend jedoch in
Calw die durch die Begleitforschung dargestellten
Problemfelder aufgrund gestorter Beziehungen
zwischen Stadtverwaltung und Kommunalparla-
ment nur zogetlich in Maffnahmen miindeten,
wurden in Freiburg — weniger basierend auf den
Ergebnissen der Untersuchung als vielmehr auf-
grund politischer Erwdgungen - bestimmte
Stadtbereiche als Préaventionsfelder ausgewdhlt.
Dies stief auf erheblichen Widerstand der dort
ansdssigen Interessenverbdnde, so dafl das mit
viel Euphorie in Angriff genommene Praven-
tionsprojekt rasch ins Stocken geriet. Zwar wur-
den spidter in Kooperation zwischen einzelnen
stadtischen Stellen und der Polizei Praventions-
konzepte entwickelt, die Forschungseinrichtun-
gen wurden jedoch nicht mehr in diesen Prozef§
einbezogen. Einzig in Ravensburg und Weingar-
ten kam es in intensiver Zusammenarbeit zwi-
schen Kommune und Forschungseinrichtung zu
langfristigen und kriminologisch begleiteten
Mafinahmen.

Da mit zunehmendem Interesse weiterer,
auch nicht-baden-wiirttembergischer Kommu-
nen an Kommunaler Kriminalprdvention die
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Nachfrage nach moglicher Begleitforschung
stieg, wurde durch die »Forschungsgruppe Kom-
munale Kriminalprévention in Baden-Wiirttem-
berg« ein standardisierter Fragebogen im Sinne
eines »Screeningverfahrens« zur Erfassung der
Opferbelastung, der Kriminalitatsfurcht und der
kommunalen Problemlagen entwickelt und bis-
lang in mehreren Stddten eingesetzt. Es zeigte
sich jedoch, dafl eine Verdnderungsmessung an-
hand solcher standardisierter Untersuchungen
allenfalls bedingt moglich ist. So sind die Ein-
fluBRfaktoren bei der Erfassung von Opferwer-
dungen oder Kriminalitdtsfurcht zu grofy, um
den moglichen Netto-Effekt einer kriminal-
praventiven Mafinahme bestimmen zu kdnnen.
Auf der anderen Seite erweist sich aber auch die
Kriminalstatistik, vor allem aufgrund ihrer er-
heblichen Abhdngigkeit von der Anzeigebereit-
schaft der Biirger, als ein nur wenig geeignetes
Kriterium zur Messung der Kriminalitdtsverdn-
derung.

Hinzu kommt, daf die kommunale Krimina-
litdtsbelastung in Deutschland bei weitem nicht
ein Ausmaf erreicht, wie dies in amerikanischen
Stadten der Fall ist. Dies fiihrt dazu, daf$ Krimi-
nalitdt zwar als wichtiges, bei weitem aber nicht
das wichtigste Problem gesehen wird, was er-
heblichen Einfluf} auf die Partizipationsbereit-
schaft der Biirger an Programmen Kommunaler
Kriminalprévention hat. Diese Bereitschaft stellt
jedoch einen weiteren begrenzenden Faktor
moglicher Evaluationen dar. So zeigten z.B.
zahlreiche amerikanische Studien, daf§ die Teil-
nahmebereitschaft der Biirger oft in solchen Ge-
bieten gering ist, in denen die Kriminalitétspro-
bleme am groflten sind, entsprechend sind die
Umsetzungschancen Kommunaler Kriminal-
pravention dort am geringsten. Werden aber
von den Biirgern einerseits die Kriminalitdtspro-
bleme als nicht drangend wahrgenommen oder
sind die alltdglichen Lebensprobleme der Biirger
in bestimmten Regionen zu belastend, so daf}
keine Ressourcen bleiben, sich in zusatzlichen
Préventionsgremien zu engagieren, bzw. sind
die Ressentiments gegeniiber staatlichen Orga-
nen wie der Polizei zu grof, so sind die Moglich-
keiten der Umsetzung préventiver Programme
unter Einbezug des Biirgers kaum moglich. Eine
Bewertung der an sich vielleicht erfolgverspre-
chenden Konzepte ist dann nicht moglich, da
bereits auf der Ebene der Implementation Gren-
zen gesetzt werden.

Ausblick

Geht man abschlieffend der Frage nach, inwie-
weit in Deutschland eine Beteiligung der Krimi-
nologie an der Kommunalen Kriminalpraventi-
on moglich bzw. iiberhaupt gewiinscht ist, so
muff man erneut auf die rasante Entwicklung
dieses Themas in den vergangenen Jahren ver-
weisen. Anfang der 90er Jahre richtete sich das
kriminologische Forschungsinteresse auf den ge-
sellschaftliche Umbruch und den sozialen Wan-
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»Es ist sicherlich
wiinschenswert, auch
die Ursachen von Krimi-
nalitdt zu bekdmpfen.
DaR diese gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe auf
der isolierten kommuna-
len Ebene bewiiltigbar
ist, diirfte jedoch weit-
gehend ausgeschlossen
sein. Gelegenheits-
strukturen fiir Krimina-
litat lassen sich jedoch
beeinflussen«

del aufgrund des Zusammenbruchs des fritheren
Ostblocks und der deutschen Wiedervereini-
gung. Zahlreiche Projekte befanden sich noch in
der Laufzeit, als der immense kommunale
»Praventions-Boom« einsetzte. Daher war es fiir
Praktiker teilweise schwierig, Ansprechpartner
in der Wissenschaft zu finden, die bereit waren,
das einmalige »sozialpsychologische Experi-
ment« der Wiedervereinigung hintanzustellen
und sich intensiv der Frage der Kriminalpréaven-
tion zu widmen.

Da einerseits die Projekte zum sozialen Wan-
del weitgehend abgeschlossen sind und anderer-
seits davon auszugehen ist, dafd sich der »Run«
auf das Modethema Kriminalpravention legen
wird, kann sich in den nichsten Jahren eine
niichterne und auch den Ergebnissen und An-
forderungen der Forschung eher zugangliche Be-
trachtungsweise durchsetzen. Man muf bertick-
sichtigen, daff die Diskussion um die
Kommunale Kriminalpravention in den USA,
aber auch in Grofbritannien und Skandinavien,
deutlich ldnger im Gang ist als in Deutschland
und sich in diesen Landern nicht mit solcher
Vehemenz in nur kurzer Zeit entwickelte. Daf}
von Seiten der Praxis ein grofles Interesse an
wissenschaftlich-kriminologischer ~ Begleitung
besteht, zeigt der hdufige Wunsch nach lokalen
Biirgerbefragungen, wenngleich hier nicht sel-
ten zu grofle Erwartungen beziiglich der Mefi-

barkeit komplexer Zusammenhdange gehegt wer-
den.

Die Situation in Deutschland ist zwar bislang
noch entfernt von eng umgrenzten empirisch
priifbaren Fragestellungen, jedoch mag sich im
Laufe der Zeit die Erkenntnis durchsetzen, dafl es
sinnvoller ist, kleine, dafiir aber methodisch ein-
wandfreie »Brotchen zu backeng, als einem um-
fassenden, jedoch vagen und empirisch kaum
uberpriifbaren Ziel nachzujagen. Zwar ist es an-
gesichts leerer kommunaler Kassen schwierig,
neben den eigentlichen Prdventionsmafinah-
men, weitere — hiufig kostspielige — Evaluations-
forderungen durchzusetzen, andererseits bewe-
gen sich aber gerade gelegenheitsreduzierende
Mafinahmen oft in einem finanziell iiberschau-
baren Rahmen, so da sich 6konomische und
wissenschaftliche Vorstellungen miteinander
verbinden lassen.

Es ist sicherlich wiinschenswert, auch die Ur-
sachen von Kriminalitdt zu bekdmpfen. DaR die-
se gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf der iso-
lierten kommunalen Ebene bewdltigbar ist,
diirfte jedoch weitgehend ausgeschlossen sein.
Gelegenheitsstrukturen fiir Kriminalitdt lassen
sich jedoch beeinflussen, ohne dieses Konzept
auf »zero tolerance« oder die Erhéhung von »Té-
terrisiken« zu reduzieren.

Dr. Joachim Obergfell-Fuchs ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Max-Planck-Institut fiir ausldndi-
sches und internationales Strafrecht in Freiburg

Literatur

Albrecht, H.-J. (1997). Zur Sicherheitslage der Kommu-
nen. In: H. Kury (Hrsg.), Konzepte Kommunaler
Kriminalpravention (S. 147-165). Freiburg: edition
iuscrim.

Frehsee, D. (1998): Politische Funktionen Kommunaler
Kriminalpravention. In: H.-J. Albrecht, E. Diinkel,
H.-J. Kerner, J. Kiirzinger, H. Schoch, K. Sessar & B.
Villmow (Hrsg.), Internationale Perspektiven in
Kriminologie und Strafrecht. Festschrift fiir
Glinther Kaiser zum 70. Geburtstag (S. 739-763).
Berlin: Duncker & Humblot.

Obergfell-Fuchs, J. (2000). Ansdtze und Strategien
kommunaler Kriminalpravention. Kriminologische
Begleitforschung im Pilotprojekt Kommunale Kri-
minalpravention in Baden-Wiirttemberg anhand
der Stadt Freiburg im Breisgau. Freiburg: Psycholo-
gische Dissertation an der Albert-Ludwigs-Univer-
sitdt Freiburg.

Sherman, L.W., Gottfredson, D. MacKenzie, D., Eck. ].,
Reuter, P., & Bushway, S. (Eds.) (1997). Preventing
crime: What works, what doesn't, what's promi-
sing. College Park: Department of Criminology
and Criminal Justice, University of Maryland.

Weisburd, D. (1998). Reorienting crime prevention re-
search and policy: From the causes of criminality to
the context of crime. In: H.-J. Kerner, J.-M. Jehle &
E. Marks (Hrsg.), Entwicklung der Kriminalpraven-
tion in Deutschland (S. 61-78). Bonn: Forum Verlag
Godesberg.

37

22,06.2028, 07:24:32. ©
for oder

Ertaubnis Ist

Inhatts I



https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-2-33

	Paradigmenwechsel
	Vorbild USA und Großbritannien?
	Erfolgsmodell »Situational Crime Prevention«
	Warnung vor vorschneller Euphorie
	Die Situation in Deutschland
	Stand der kriminologischen Begleitforschung
	Ausblick
	Literatur

